
 

 

Bekanntgabe nach § 5 Abs.2 UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 

für ein Vorhaben der LANXESS Deutschland GmbH in Krefeld 

Antrag der LANXESS Deutschland GmbH auf Genehmigung nach § 16 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung 

des Preventol-Betriebs 

Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, den 08.09.2023 

53.04-9021122-0022-G16-0061/22 

Die LANXESS Deutschland GmbH hat mit Datum vom 02.08.2022, zuletzt ergänzt am 

11.07.2023, einen Antrag auf Genehmigung nach § 16 Abs. 4 BImSchG zur 

wesentlichen Änderung des Preventol-Betriebs durch Aktualisierung der 

Genehmigungsunterlagen in der Abluftreinigung (BE 10), Gebäude R19 und R69, auf 

dem Betriebsgelände an der Rheinuferstraße 7-9 in 47829 Krefeld gestellt.  

Der Antragsgegenstand umfasst im Wesentlichen die folgenden Maßnahmen: 

 Apparative Änderungen innerhalb der Abluftreinigung (Betriebseinheit 10) durch 

- Anpassung der Kenndaten durch Änderung von relevanten Apparategrößen, 

- Demontage von Apparaten in der Abluftwäsche sowie 

- Errichtung und Betrieb neuer Apparate in der Abluftwäsche, 

 Aktualisierung der in die Abluftwäsche geführten Abluftströme und 

 verfahrenstechnische Änderungen in der Abluftwäsche. 

Bei der beantragten wesentlichen Änderung des Preventol-Betriebs der LANXESS 

Deutschland GmbH handelt es sich um ein Vorhaben nach Anlage 1, Ziffer 4.2 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).   

Wird ein Vorhaben geändert, für das keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt worden ist, so wird gemäß § 9 Abs. 3 UVPG für das Änderungsvorhaben 

eine Vorprüfung durchgeführt, wenn für das Vorhaben nach Anlage 1 

1. eine UVP-Pflicht besteht und dafür keine Größen- oder Leistungswerte 

vorgeschrieben sind oder 

2. eine Vorprüfung, aber keine Prüfwerte vorgeschrieben sind. 
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Es wurde eine allgemeine Vorprüfung nach § 9 Absatz 3 Nr. 2 und Absatz 4 in 

Verbindung mit § 7 Absatz 1 UVPG durchgeführt. 

Die UVP-Pflicht besteht, wenn die Vorprüfung ergibt, dass das Änderungsvorhaben 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 

UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

Durch die beantragten Maßnahmen sind keine zusätzlichen erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen auf die in § 2 Absatz 1 UVPG genannten Schutzgüter zu erwarten. In 

den Antragsunterlagen wurde plausibel dargelegt, dass durch das beantragte 

Vorhaben keine zusätzlichen luftgetragenen Emissionen entstehen. Da die 

beantragten Änderungen hauptsächlich nicht schallrelevante Apparate beinhalten, ist 

mit einer Veränderung der Schallsituation am Standort nicht zu rechnen. Der 

Beurteilungspegel der Anlage liegt weiterhin mindestens 10 dB(A) unterhalb der 

zulässigen Immissionsrichtwerte an den im Umfeld des Anlagengrundstücks 

vorhandenen Immissionsorten. Da in der Abluftwäsche kein Abfall entsteht, hat das 

beantragte Vorhaben zudem keinen Einfluss auf die Abfallsituation des 

Gesamtbetriebs.  

Da bauliche Änderungen mit dem Antragsgegenstand nicht verbunden sind, erfolgen 

keine Eingriffe in den Boden. Es werden keine zusätzlichen Flächen in Anspruch 

genommen oder der bereits vorherrschende hohe Versiegelungsgrad auf dem 

Werksgelände weiter erhöht. In schützenswerte Landschaftsbestandteile wird nicht 

unmittelbar eingegriffen, da die Änderungen innerhalb des Werksgeländes umgesetzt 

werden. Innerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage von 1,8 km um den 

Hauptemissionsschwerpunkt der Anlage befinden sich keine FFH-Gebiete. Teilweise 

liegen stickstoffempfindliche, gesetzlich geschützte Biotope innerhalb des 

Einwirkungsbereiches. Da aber der Massenstrom der gesamten Anlage an 

stickstoffhaltigen Emissionen weit unterhalb der Bagatellmassenströme der TA Luft 

2021 liegt, lässt sich ein Einfluss auf gesetzlich geschützte Biotope nicht ableiten. 

Aufgrund der hohen Flächenversiegelung auf dem Werksgelände ist auch mit dem 

Vorkommen planungsrelevanter Arten nicht zu rechnen, so dass naturschutzrechtliche 

Verbotstatbestände von dem Vorhaben nicht berührt werden. 

Gemäß § 5 Abs.1 UVPG stelle ich daher als Ergebnis der durchgeführten Vorprüfung 

fest, dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 

Die Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
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Im Auftrag 

gezeichnet 

Rebecca Well 
 

 


